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die Lckmr m derk. k. Mtlitarchirurgtschm BMvthck, >>
und die Erhaltung der darinn sich befindlichen Bücher betreffend .
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L

ird Niemanden als den zum Militärdienste bestimmten
Zis , und zwar nur zu den im angewiesenen

, hierinn zu lesen erlaubet.

and wirdBucheraus den Kasten nehmen , ohne sie von
tabschirurgus , welcher die Aufsicht hierüber haben wird,

oder demdazu beorderten Assistenten zu verlangen ; und jedermann
wird ermahnt,während der Lekturzeit nicht laut zu reden , und das

, bevor er ausder Bibliothekgehet , wieder zurückzustellen.
LHm»

keinem Bedingniß wird jemand entweder ein Buch,
sonsten zur Schule gehöriges aus dem Zimmer trägem
einer Strafe auszuseßen.

LV-
Wenn jemand ein Buch verunreiniget , eine Kupfertafel,
ein Blatt ausreiffet , der wird gezwungen seyn , den Werth
Zucks , im Fall es aus Fahrläßigkeit geschehen, doppelt zum
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